
Der Treuhânder
Nlttellungsblatt der Treuhandverwaltung Radom 

für die Treuhânder Im

District Radom

............... - r , ....... -................... ■ .....

Ausgabe VII/1941*
Herausgegeben vom heifer der Treuhandverwalfung Radom



(('

e r T r u u h à n d e r

Mitteilungsblatt für die Treuhànder des Districts

R a d o m

Herausgegeben

vom Leiter der Abtoilung Treuhandwesen Radom.

^Vvu4. flOGG

I



Inhaltsverzeichnis
Sejkte

Verordnung iiber die Errichtung von Handels- 
gesellschaften im Generalgsuvernement 3
Verordnung uber die Vorlegung von Jahresab
schliissen » 3
Verordnung uber die Hemmung von Verjahrungs-
fristen des Wechsel- und Scheckrechts 4
Zweite Verordnung üb'er die Hemmung von Ver- 
jahrungsfristen des Wechsel- und Scheckrechts 4
Verordnung uber die Verlangerung der Fristen
des Wechsel- und Scheckrechts 5
Zweite Verordnung iiber die Verlangerung der
Fristen des Wechsel- und Scheckrechts 6
Dritte Verordnung iiber die Verlangerung der
Fristen des Wechsel- und Scheckrechts 7
Vierte Verordnung iiber die Verlhngerung der
Fristen des Wechsel- und Scheckrechts 7
Fiinfte Verordnung iiber die Verlangerung der
Fristen des Wechsel- und Scheckrechts 8
Verordnung iiber die Bestatigung von Schecks
im Generalgouvc-moment 8
Vierte Devisenverordnurg fiir dos Gencralgou-
vernement 9
Merkbla-tt fiir die Warcncinfuhr 14
Zustellgebiihren bei Eilpaketen 16
Verordnung iiber die Einführung eincs Einfuhr-
u.Ausfuhrzolltarifs des Genoralgouvcrnemcnts 17
Gewerbliche Betriebszâhlung 1941 18
Verdunkeln? - Ja, abcr richtig! 2o
Ber Verkehr mit Grundstücken 21
Elektrizitatswerke AG., Kielce 21
Polnische Spiritusvereinigung 21

- 5 -

Verordnung iiber die Errichtung von Handelsgesellsohaften im 
Generalgouvernement.

Vom 15.November 1939

Auf Grund des § 5 Abs, 1 des Erlasses des Fiihrers und Reichs- 
kanzlers iiber die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete 
vom 12. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I s. 2o77) verordne ich: 
§ 1. (1) Bei der Errichtung von Handelsgesellsohaften, bei Ân- 
derungen des Gesellschaftsvertrages und in den Personen der 
Geschaftsfiihrer (des Vorstandes) sowie bei der Übertragung von 
Geschaftsanteilen kann, falls es das offentliche Interesse ge- 
bietet, von der Beachtung der iiber die Schriftform hinausgehen- 
den Formvorschriften und von der Eintragung in das Handelsre- 
gister Befreiung gewâhrt und der Inhalt des Rechtsgeschafts mit 
reohtsverbindlicher Wirkung genehmigt werden.
(2) Die Befreiung und die Genehmigung erfolgen durch Erlass des 
Generalgouverneurs. Der Erlass wird wirksam mit der Veroffent- 
lichung im Verordnungsblatt des Generalgouverneurs fiir die be
setzten polnischen Gebiete.
§ 2. Fiir Genossenschaften gilt der § 1 sinngemass.
§ 3» Rechtsgeschàftliche Erklârungen der in den §§ 1 und 2 ge- 
nannten Art sind bei der Abteilung Justiz im Amt des General
gouverneurs Oder bei der von Ihrem Leiter bestimmten Stelle 
niederzulegen.

Ek.

Verordnung iiber die Vorlegung von Jahresabschliissen.
, Vom 14.Dezembei 194o.

»

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Fiihrers und Reichs- 
kanzlers vom 12. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S.2o77) ver
ordne ich:

Einziger Paragraph.

Unternehmen, die zur Aufstellung von Jahresabschliissen ver- 
pfliohtet sind, konnen diese, sowoit sie fiir einen zwischen



dem 3o. August 1939 und 1. Januar 194o liegenden Zeitpunkt 
aufzustellen gewesen waren, noch bis zum 31» Marz 1941, und so
weit sie für einen im Kalenderjahr 194o liegenden Zeitpunkt 
aufzustellen sind, bis zum 3o. September 19$1 vorlegen. Unbe- 

' rührt bleiben die in den Steuergesetzen vorgcsehenen Fristen
zur Abgabe der Steuererklârungen nebst den gesetzlich vorge- 
schriebenen Beilagen, soweit nicht im Einzelfall Verlangerun- 
gen bewilligt werden.

Verordnung über die Hemmung von Verjahrungsfristen des Wechsel- , 
und Scheckrechts.

? 
Vom 1. September 194o.

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers und Reichs- 
kanzlers über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete 
vom 12. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2o77) verordne ich;

Einziger Paragraph.

-(1) Bei Wechseln, die vor dem 1. Oktober 1939 ausgestellt wor- 
den sind, gilt die Verjahrung der Ansprüche des Wechselinhabers 
gegen die Indossanten und den Aussteller und die Verjahrung der 
Rückgriffsansprüche der Indossanten unter sich und gegen den 
Aussteller mit Wirkung vom L September 1939 bis zum 28. Februar 
1941 als gehemmt.
(2) Die Vorschrift des Abs. 1 ist bei Schecks, die vor dem
1. Oktober 1939 ausgestellt worden sind, auf die Verjahrung der 
Rückgriffsansprüche des Scheckinhabers gegen die Indossanten, 
den Aussteller und die anderen Scheckverpflichteten und auf die 
Verjahrung der Rückgriffsansprüche der Scheckverpflichteten un- 
tereinander entsprechend anzuwenden.
Ek.

Zweite Verordnung über die Hemmung vor Verjahrungsfristen des 
Wechsel- und Scheckrechts.
Vom 2o. Februar 1941.

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers und Reichs- 

kanzlors vom 12» Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2o77) ver
ordne ich:

Einziger Paragraph.

Die Verjahrung der in der Verordnung über die Hemmung von Ver- 
jahrungsfristen des Wechsel- und Scheckrechts vom 1.September 
194o (VB1GG. I S® 259) bezeichneten Ansprüche gilt über den
28. Februar 1941 hinaus bis zum 31« Bezember 1941 als gehemmt.

Verordnung über die Verlangerung der Fristen <V. • ■ isel- und
Scheckrechts.

Vom 19.12.1939»

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers und Reichs- 
kanslers über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete 
vom 12. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2o77) verordne icht

§ 1. 1st die Vorlage von Wechseln und Schecks, die Piootester- 
hebung oder eine andere gleichbedeutende Feststellung innerhalb 
der normalcn Fristen des polnischen Wechsel- und Scheckrechts 
in der Zeit vom 28. August 1939 bis zum Tage der Verkündung 
dieser Verordnung untcrblieben Oder unterbleibt eine solche 
Handlung weiterhin bis zum 31. Januar 194o einschliesslich, ao 
gilt die Pnterlassung als durch hohere Gewalt im Sinne von 
Art. 54 Abs. /. des polnischen Wechselrcchts und Art. 48 Abs.l 
des polnischen Scheckrechts verursacht.
§2-, (1) Soweit nach den Vorschriften des polnischen Wechsel- 
und Scheckrechts Handlungen zur Erhaltung der :ffsrechte
Oder Handlungen anderer Art in der Zeit vom 28. .... -.ugt 1939 bis 
zum 29. Februar 194o verlangert.
(2) Pie Vorschriften des polnischen Wechselrechts Art. 54 Abs.4 
und des polnischen Scheckrechts Art, 48 Abs. 4 bleiben unbe- 
rührt c
§ 3» Soweit in den eihzej nen pi s trikten abweichende Vorschrif
ten erlassen sind, werden sie aufgehoben.
§ 4. Piese Verordnung tixtt mit dem Tag ihrer Verkündung in 
Kraft.
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Zwite Verordnung über die Verlangerung der Fristen des Wechsel- 
und Scheckrechts.

Vom 19»Februar 194o.

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers und Reichs- 
kanzlers über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete 
vom 12. Oktober 1959 (Reichsgesetzbl. I S. 2o77) verordne ich:

§ 1. (2) Die Fristen für die Vornahme der nach den Vorschrif- 
ten des Wechsel- und Scheckrechts zur Erhaltung der Rückgriffs- 
rechte erforderlichen Handlungen werden fur Wechsel- und Schocks, 
die seit dem 1. Dezember 1959 ausgestellt worden sind, bis auf 
weiteres urn dreissig Tage, jedenfalls aber bis zum 15» April 4o 
verlangert.
(2) Für Wechsel und Schecks, die vorher ausgestellt worden sind, 
werden die in Abs. 1 bezeichneten Fristen urn sechs Monate, je- 
denfalls aber bis zum 15. April 194o verlangert-
(5) Fristen, die vor dem 28. August 1959 bercits : jgelaufen 
waren, werden nicht verlangert.
§ 2. Wechsel und Schecks, bei denen auf Grund des § 1 der Ver
ordnung über die Verlangerung der Fristen des Wechsel- und 
Scheckrechts vom 19* Dezember 1959 (Verordnungsblatt GGP. Se245) 
in Verbindung mit Art. 54 Abs. 4 des polnischen Wechselrechts 
Oder mit Art. 48 Abs. 4 .des polnischen Scheckrechts Rückgriff 
ohne Vorlage des Wechsels Oder Schecks und ohne Vornahme eines 
Protestes Oder einer gleichbedeutenden Handlung gcnommen werden 
kann, werden durch die Regelung des § 1 nicht betroffen.
§ 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer V-erkündung ÏT 
Kraft. Zu dem gleichen Zeitpunkt tritt § 2 der Verordnung über 
die Verlangerung der Fristen des Wechsel und Scheckrechts vom 
19o Dezember 1959 (Verordnungsblatt GGP. S. 245) ausser Kraft.

Ek.

y

Ek.

Dritte Verordnung über die Verlangerung der Fristen des 
Wechsel- und Scheckrechts .

Vom 8. April 194o,

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers und Reichs- 
kanzlers über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete 
vom 12. Oktober 1959 (Reichsgesetzbl. I S. 2o77) verordne ich:

§ 1. Die Fristen für d^e Vornahme der nach den Vorschriften 
des Wechsel- und Scheckrechts zur Erhaltung der Rückgriffs- 
rechte erforderlichen Handlungen werden für Wechsel und Schecks, 
die vor dem 1. Oktober 1959 ausgestellt worden sind, im AnschluB 
an die im § 1 Abs. 2 der Zweiten Verordnung über die Verlange
rung der Fristen des Wechsel- und Scheckrechts vom 19.Februar 
194o (Verordnungsblatt GGP. I S. 77) vorgesehene Verlangerung 
urn weitere 6 Monate, jedenfalls aber bis zum 15, Oktober 194o 
verlangert.
§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verktindung in 
Kraft.

Vierte Verordnung über die Verlangerung der Fristen des Wechsel- 
und Scheckrechts.

Vom 4. Io. 194o.

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers und Reichs- 
kanzlers vom 12. Oktober 1959 (Reichsgesetzbl. I S. 2o77) ver
ordne ich;

Einziger Paragraph.

Die Fristen für die Vornahme der nach den Vorschriften des 
Wechsel- und Sch'eckrechts zur Erhaltung der Rückgriffsrechte 
erforderlichen Handlungen werden für Wechsel und Schecks, die 
vor dem 1. Oktober 1959 ausgestellt worden sind, im Anschluss 
an die im § 1 der Dritten Verordnung über die Verlangerung 
der Fristen des Wechsel- und Scheckrechts vom 8.,April 194o 
(Verordnungsblatt GGP, I S. 128) vorgesehene Verlangerung urn 
weitere 6 Monate, jedenfalls aber bis zum 15» April 1941 ver
langert .
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PÜnfte Verordnung über die. Verlangerung der Fristen_des 
Wechsel- und Scheckreoh.ts >_

Vom 9» Apr .1 1941 <■

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers mid Reichs-- 
kanzlers vom 12. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I So 2o77) ver- 
ordne ichs

Einziger Paragraphe

Die Fristen füi die Vornahme der nach den Vorschriften des 
Wechsol- -und Scheckrechts zur Erhaltung der Rückgriffsrechte 
erforderlichen Handlungen werden für Wechsel und Schecks, die 
vor dem 1. Oktuber 1939 ausgestellt worden sind, im Anschluss 
an die in der Vierten Verardnung über die Verlângerung der 
Fristen des Wechsel- und Scheckrechts vom 4= Oktober 194o 
(VB1GG. I S. 316) vorgesehene Verlângerung um weitere neun 
Monate, jedenfalls aber bis zum 15* Januar 1942 verlângert.

Ek.
Verordnung über die Bestatigung von Schecks im Generalgouver

nement .

Vom 18cOktober 194o.

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers und Reichs- 
kanzlers vom 12. Oktober 1939 (Reichsgesetzblo I S. 2o77). ver- 
or dne ich?
§ 1. (1) Versieht die Emissionsbank in Polen einçn auf sie ge- 
zogenen Scheck mit einem Bestâtigungsvermerk, so wird sie da- 
durch dem Inhaber zur Einldsung verpflichtet; für die Einlo- 
sung haftet sie auch dem Aussteller und dem Indossanten. Die 
Einlosung des bestatigten Schecks darf auch dann nicht verwei- 
gert werdeny wenn inzwischen über das Vermogen des Ausstellers 
der Konkurs erdffnet wurde»
(2) Die Verpflichtungaus der Bestatigung erlischt, wenn der 
Scheck nicht binnen zehn Tagen nach der Ausstellung zur Zah- 
lung vorgelegt wird. Auf den Nachweis der Vorlegung finden die 
Vorschriften des Artikels 4o des polnischen Sche-ckgesetzes 
vom 28. April 1936 (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 37 
Pos. 283) Anwcndung.

(3) Der Anspruch aus der Bestâtigung verjâhrt in zwei Jahren 
vom Ablauf der Vorlegungsfrist an.
(4) Auf die gerichtliche Geltendmachung von An-"" A ’m auf Grund 
der Bestatigung finden dis für Wechselsachen geléendon Zustândig- 
keits- und Verfahrensvorschriften entsprechende Anwendung.
(5) Die Emissionsbank in Polen ist nur nach vorheriger Deckung 
befugt, Schecks mit einem Bestâtigungsvermerk zu versehen.
§ 2. Die Bestatigung der Emissionsbank in Polen begründet für 
diese nicht die Verpflichtung zur Entrichtung c.iner Stempelsteuer.
§ 3. Diese Verordnung tritt am zehnten Tage nach ihrer Verkün- 
dung in Kraft.
Ek.

Vierte Devisenverordnung für das Generalgouvernement.
Vom 25. Oktober 194o,

Auf ^rund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers und Reichs- 
kanzlers vom 12. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2o77) ver- 
ordne ich: -

Devisenrechtliche Überwachung der Waren...

§ 1. Die Wareneinfuhr ins Generalgouvernement wird dem devisen- 
rechtlichen Abfertigungsverbot unterworfen. Waren, die in das 
Generalgouvernement eingeführt werden soilen, werdcn nur dann 
zum freien Verkehr oder zu einem Zollvormerkverkehr abgefertigt, 
wenn bei der Abfertigung eine Devisenbescheinigung im Sinne die- 
ser Verordnung vorgelegt wird.

Begriff der Devisenbescheinigung.

§2. (1) Devisenbescheinigung im Sinne dieser Verordnung ist 
die Genehmigung der Devisenstelle Krakau zur Bezahlung der ein- 
zuführenden Waren.
(2) Der Devisenbescheinigung stehen gleich
1. die Unbedenklichkeitsbescheinigung der Devisenstelle Krakau;
2. Die Bestatigung der Devisenstelle Krakau über das Vorliegen 
einer Verrechnungsgenehmigung, die zur Zahlung im Wege eines 
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privaten Verrechnungsgeschaftes berechtigt.

Ausnahmen•

§ 3. (1) Von dem devisenrcchtlichen Abfertigungsverbot des § 1 
dieser Verordnung ist die Einfuhr nachgonannter Waren ausgenom- 
mens
1. Erzeugnisse der Ernâhrungs- und Landwirtschaft solcher Grund- 

stdcke ausserhalb des Generalgouvernements, die von Wohn- 
und Wirtschaftsgebàuden des Generalgouvernements aus bewirt- 
schaftet werden, wenn die Wohn- und ^irtsc’r ‘t boude den 
wirtschaftlichen Mittelpunkt des Betriebes bidden;

*
2. Erzeugnisse der Forstwirtschaft solcher Grundstücke ausser- 

halb des Generalgouvernements, die mindestens seit dem
1. Januar 1939 Zubehdr eines Grundstücks des Generalgouver- 
nements sind;

3. Beweisstiicke und ahnliche Gegenstande der Verhandlungen der 
Behbrden des Generalgouvernements und des Reiches;

4. Muster und Proben zum dienstlichen Gebrauch der bei der Uber- 
wachung der Einfuhr beteiligten Behorden des Generalgouverne
ments und des Reiches;

5. Muster und Proben zur Kennzeichnung Oder Prüfung der Be- 
schaffenheit von Waren, die
a) dem inlandischen Empfanger unentgeltlich geliefert werden

Oder
b) dazu bestimmt sind, zur Beurteilung ihrer Eigenschaften 

bearbeitet Oder verarbeitet Oder verbraucht zu warden Oder
c) aus off entlichen Zoll-Lagern Oder Zolleigen’’ ° zern Oder 

Zollgut im Besitze der Zollstellen entnc.rden, bevor 
das weitere Zollverfahren beantragt ist;

6. Geschenke aus dem Zollausland fur das Deutsche Rote Kreuz 
und die vom Deutschen Roten Kreuz im Generalgouvernement be- 
trauten Organisationen;

7. Gegenstande, die Reisendc zum eigenen Gebrauch oder zur Aus- 
übung ihres Berufes wahrend der Reise mit sich fiihren Oder die 
ihnen zu diesem Zweck voraus- Oder nachgesandt werden, sowie 
Nahrungs- und Genussmittel zum Reiseverbrauch;

8. Tiere als Beforderungsmittel und Beforderungsmittel, die 
durch Tiere Oder Maschinenkraft bewegt werden,. wenn sie le- 
diglich zur Ein- und Ausreise Oder zur Durchreise durch das 
Generalgouvernement benutzt werden;

9» Schiffsbeûarf fur zwei Tage, der im Binnenschiffahrtsverkehr 
aus dem Reich oder aus dem Ausland eingebracht ist, nur an

10. Lieferungen der Deutschen Reichsbahn an die Deutsche Ostbahn 
fur eigene Zwecke;

11. Lieferungen des Reichsfinanzzeugamtes an die Abteilung Finan 
zen im Amt des Generalgouverneurs fur eigene Zwecke;

12. Lieferungen der Deutschen Reichspost an die Deutsche Post 
Osten für eigene Zwecke;

13= gebrauchtes Übersiedlungsgut Zuziehender zur eigenen Be- 
nutzung, rohe Mobelkisten mit gebrauchtem Übersiedlungsgut, 
wenn sie als Ersatz für Mobelwagen dienen;

14. Ausstattungsgut, Braut- oder Hochzeitsgeschenke für Reichs- 
deutsche, die aus Anlass der Verheiratung mit im Gebiet des 
Generalgouvernements wohnhaften Rc-ichsdeutschen dorthin uber 
siedeln; ausgenommen sind solche Gegenstande. deren Kauf- 
preis vom Generalgouvernement aus bezahlt wird;

15. gebrauchtes Erbschaftsgut;
16. gebrauchte Kleidungsstücke, die nicht zum Verkauf oder zur 

gewerblichen Verwendung ins Generalgouvernement eingeführt 
werden und nicht schon unter Nr. 7 fallen;

17. Gegenstande des hauslichen oder handwerksmassigen Gebrauchs 
oder Verbrauchs? die als Geschenke aus dem Reich odor dem 
übrigen Zollausland für Unbemittelte oder für sonstige Be- 
dürftige eingeführt werden;

18. Futter für aus dem Reich oder dem übrigen Zollausland ein- 
gebrachte Tiere für die voraussichtliche Dauer der Beforde- 
rung, wenn das Futter zusammen mit den Tieron eingeht;

19. Betriebsstoffe der Landkraftfahrzeuge, die beim Eingang aus 
dem Reich und dem übrigen Zollausland mit den Landkraftfahr- 
z^ugen mitgeführt werden, für die voraussichtliche Dauer der 
Fahrt;
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20. Mineralol, das im Binnenschiffahrtsverkehr ans dem Reich 
Oder dem. übrigen Zollausland kommende Oder dorthin fahrende 
Schiffe für den Motor zum Hcizcn und Schmieren auf der Fahrt 
von der Zollgrenze bis zum erstcn . estimmungshafcn und umge- 
kehrt sowie wahrend ihres Aufenthaltes in diesem 3estimmungs- 
hafen verwenden;

21. handelsubliche Umschliessungen, die mit den darin enthalte-
nen Waren in den freien Verkehr Oder in einen Zollvormerkver- 
kehr ubergehen; ferner handelsübliche Umschliessungen, die im 
Zollverkéhr von der Ware getremrc werden, soweit vorausge- 
setzt wird, dass an Hirer Stelle Umschliessungen aus dem frei- . 
en Verkehr in entsprechender Menge in den Zollverkehr uber- 
gohen ■; ?

Unrnr. mit der Asche Verstorbener nebst 
ww und ahnlichcn Gegenstanden zur Aus-

.. Surge, Urnen und ihrer Beforderungsmittel ;
...; ica oder dem übrigen Zollausland eingehende Blumen- 

, die dort wohnhafte Personen aus Anlass von Bestat-
tn ngor oder Totengedenktagen gewidmet habenj

23, Waren, die aus dem freien Verkehr des Generalgouvernements 
durch das Reich.oder durch das ubrigo Zollausland hindurch 
befordert worden. sind;

24- Waren, die aus dem freien Verkehr des Generalgouvernements 
auf Messen und Màrkte des Reiches sowie des übrigen Zollaus- 
landes gebracht -and dort nicht veikauft worden sind;

25* Waren? die aus dem freien Verkehr des Generalgouvernements zu 
offentlichen Ausstellungen, auf Bcstellung, zum Kommissions- 
verkauf, zum ungewissen Verkauf, zv.r Ansicht, zur Auswahl, 
zur Entgcgcnnnhme von liustellungcn oder zum vorübergehenden 
'branch in ,s Reich oder das .iibrige Zollausland gesandt oder 

acht worden sind'

■1ve aus dem freien Verkehr des Generalgouvernements 
nesondercr Zulas.śung zur Veredelung in das Reich 

tge Zollausland gesandt worden sind;
♦

dem ireien Verkehr des Reiches oder des übri- 1 
jlandes auf Grund besonderer Zulassung zur Verede-

.:.n das Generalgouvernement gesahdt werden;
. Waren, dereń Wert insgesamt 2? Rh. nicht u^ersteigt;

29. im kleinen Grenzverkehr nach naherer Anordnung der Abteilung 
Finanzen (Zoll) im Amt des Generalgouverneurs
a) Waren, die auf Grund autonomer Bestimmungen oder auf Grund 

von Staatsvertragen über den kleinen Grenzverkehr zollfrei 
gelassen werden,

b) Waren, die für den eigenen personlichen, hauswirtschaft- 
lichen, landwirtschaftlichen oder gewerblichen Bedarf durch 
Personen eingebracht werden, die im Grenzgebiet des Gene
ralgouvernements ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
haben und im Besitz eines Grenzdevisenhaftes sind.

Pie Ausnahmen unter a) und b) werden für jede berech- 
tigte Person taglich nur einmal gewahrt. Die Abteilung Fi
nanzen (Zoll) im Amt des Generalgouverneurs bestimmt im 
Einvernehmen mit der Abteilung Devisen im Amt des General
gouverneurs den Hóchstwert der Waren entsprechend dem Be
trag an inlandischen Scheidemunzen, der aw , .? hrt werden 
darf. Diese Einschrankung gilt nicht für Waren, die auf 
Grund von Staatsvertragen über den kleinen Grenzverkehr 
zollfrei gelassen werden, wenn nachweislich ein Erwerb 
gegen Zahlungsmittel nicht vorliegt.

c) Waren, die auslandische Besucher von Mârkten im Grenzge
biet des Generalgouvernements zum Verkauf auf solchen Mark- 
ten einführen, wenn ein Marktbesucherheft und eine schrift- 
liche Aufstellung über die Waren vorgelegt werden.

Diese Ausnahme wird für jeden Inhaber eines Marktbe- 
sucherheftes nur einmal für jeden Markttag und nur bis zu 
einem von der Abteilung Finanzen (Zoll) im Amt des General
gouverneurs zu bestimmenden Warenwert (hochstens loo Zloty= 
5o RM) gewahrt. In der Aufstellung sind die Waren unter An- 
gabe der inlandischen Verkaufswerte (nicht der Einstands- 
preis), nach Warenarten getrennt, aufzuführen. Die Grenz- 
zollstelle hat die Aufstellung zu prüfen, abzustempeln und 
dem Marktbesucher zurückzugeben.

(2) Wehrmachtgut, Polizeigut, Gut der SS-Verfügw..j x ippe und der 
SS-Totenkopfverbande und des Zollgrenzschutzes sind von dem devi- 
senrechtlichen Abfertigungsverbot befreit.
(3) Der Leiter der Abteilung Devisen im Amt des Generalgouverneurs 
kann weitere Ausnahmen von dem devisenrechtlichen Abfertigungsver-
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bot zulassen»

Strafvorschriften.

§ 4o (1) Wer es unternimmt, Waren unter Umgehung des devisenrecht- 
liohen Abfertigungsverbotes in das Generalgouvcrr?• mt einzuführen, 
wird nach Massgabe der §§ 16 und 17 der Devisenv m uung für das 
Generalgouvernement vom 15» November 1939 (Verordnungsblatt GGP • 
1939 S-, 44) bestraft. Ebenso wird bestraft, wer vorsâtzlich zu 
der strafbaren Handlung auffordert, anreizt Oder sich erbietet.
(2) Macht sieh der Tâter gleichzeitig eines Zollvergehens schul- 
dig, so tritt Bestrafung nur nach der Zollstrafverordnung vom 
24. April 194o (Verordnungsblatt GGP. I S. 175) ein.

Inkrafttreten.

§ 5. Diese Verordnung tritt am 15, Dezember 194o in Kraft.

Ek.

Merkblatt jfur die War ■? ne inf uhr=
(herausgegeben vom Leiter der Abteilung Devisen im Amt des 

Generalgouverneurs.)

Vom 15e Dezember d.J. ab werden Waren, die in das - eralgouver- 
nement eingeführt werden sollen, nur dann zum t .rkehr Oder
zu einem Zollvormerkverkehr abgefertigt, wenn bei ccr Abfertigung 
einc DeviSenbescheinigung vorgelegt wird. Nâheres aierüber regelt ■ 
die Vierte Devisenverordnung (7B1GG. I 8. 323).
Vor der Wareneinfuhr ist hiernach eine- devisonrechtliche Genehmi- 
gung zur Bezahlung der.éinzuführenden Ware zu erwirken. Antrage auf 
Erteilung einer Devisengenehmigung sind nicht mehr wie bisher auf 
rotem Vordruck Dev» VI, sondern auf weissem Vordruck Dev. 1/6 - ID 
zu stellen und
von Antragstellern der Distrikte Krakau und-Radom bei der Indu
strie- und Handelskammer, Warschau,
einzureichen.
Die weissen Vordrucke sind bei der Devisenstelle Krakau - Genehmi- 
gungsabteilung - Krakau 2o, Krupnicza 44, sowie bei den Auskunfts- 

stellen:

1. Devisenstelle Krakau - Auskunftsstelle Lublin - Lublin, 
Skłodowska 42, W. 3,

2. Devisenstelle Krakau * Auskunftsstelle Radom - Radom, Pił
sudskiego 13,

3. Devisenstelle Krakau - Auskunftsstelle Warschau - Warschau, 
im Gebaude der Emissionsbank, Abholpostamt I, Postfach 44,

4. Devisenstelle Krakau - Auskunftsstelle Tschenstochau - 
Tschenstochau, Kosciuszkistr. 6,

zu erhalten.
Der rote Vordruck Dev. VI findet nach wie vor für Überweisungs- 
antrâge im Rahmen des Kapitalverkehrs Verwendung.
Antragsteller, die dazu das Einverstândnis einer Bewirtschaftungs- 
stelle Oder der Kontrollstelle für nichtbewirtschaftete Waren er- 
halten, konnen ihre Antrage bei der betreffenden Stelle direkt 
einreichen.
Die Antrage sollen in der Regel nur von Antragstellern, die ihren 
Wohnsitz im Generalgouvernement haben, gestellt werden. Es ist 
darauf zu achten, dass die Antragsvordrucke genau ausgefüllt wer
den; dreifache Vorfakturen sind in jedem Dalle beizulegen und 
notfalls durch andere Unterlagen,. die sich auf das beabsichtigte 
Einfuhrgeschaft beźiehen, zu ergânzen. Die Angabe dor statisti- 
schen Warennummer nach dem deutschen statistischen Warenverzeich- 
nis ist unbedingt erforderlich. Diese Nummern lassen sich die 
nin.fr hr I'irmen zweckmassigerweise bei der Anforderung, der Vorfak
turen von ihren Lieferanten im Reich aufgeben. Fur jede Warenart 
ist ein gesonderter Antrag einzureichen. Die Warenbezeichnung ist 
so anzugeben, dass uber die einzuführende Ware” voile Klarheit 
herrscht. Firmen, die erstmals an die für die betreffende Ware 
zustândige Bewirtschaftungsstelle Oder die Kontrollstelle heran- 
treten, haben mit ihren crsten Antrag Unterlagen uber ihren Ge- 
schâftsbetrieb einzureichen und anzugeben, welche Artikel sie 
fuhren, ob Gross- oder Kleinhandel, und unter welcher Nummer die 
Zulassung bei der Abteilung Wirtschaft des Distrikts oder bei 
der Industrie- und Handelskammer erteilt ist. Antrâge von jüdi- 
schen Firmen werden nicht entgegengenommen.
Die Industrie- und Handelskammer leitet die bei ihr eingereichten 

nin.fr
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. ntrage nach erfolgter Vorprüfung an die zustàndige Bewirtschaf - 
tungsstelle Oder an die Kontrollstelle fur nichtbewirtschaftete 
Waren weiter, welohe die Ahtrage nach Prüfung unter Befürwortun 
der Deviscnstelle übergibt. Bei Weitergabe übersenden die Bewij • 
schaftungsstellen den Antragstellern eine Abgabenachricht • Die u.<- 
visenstelle entscheidet alsdann endgültig über die béant ragte le- 
visenbescheinigung im Rahmen der devisenwirtschaf tlichen Vorschi-, 
ten.
Die Devisenbescheinigung kann entweder dem die Ware abf er tig end aa 
Eingangszollamt oder der Lieferfirma übersandt werden. Von dieser 
ware die Devisenbescheinigung dem Frachtbrief beizufügen.
Reklamutionen von seiten der Antragseinreicher bei den bearbeiten 
den Stellen sind zu unterlassen, da sie nur eine unnbtige Bela- 
stung des Geschâftsganges bedeuten. Dem Antrngsteller ist in der 
Regel nicht bekannt, bei welcher Stelle der Antrag in Zeitpunkt 
der Reklamation sich befindet.

Ek;

Zustellgebühren bel Eilpaketen.

Nach einer, vor einiger Zeit ergangenen Anordnung des Deiters 
der Deutschen Post Osten werden Vor aus z ah lung en von Eilzustell- 
gebühren für Eilsendungen naoh Deutschland nioht mehr angenommc: 
weil in verschiedenen Orten die Eilzustellung aufgehoben ist.
Da jedoch zur Erleichterung und Vereinfachung des Disnstbétriebcv 
in Reich die Zustellgebühren für die gewëhnliche Zustellung vor 
■Pnketen vorausbezah.lt werden müssen, wird künftig im Generalg^" 
vernement für jedes zur Einlieferung komnende Eilpaket nach 
Deutschland eine Zustellgebühr von 3o Gr. für gewëhnliche ZusXf 
lung von Absender erhoben.

-> Selbstbucher des Generalgouvernements werden ganz besonde^ 
auf diese Regelung hingewiesen.
Eilzustellgebühren konnen auch weiterhin nicht vorausbezahlt vr 
den.

Ek.
ï

Verordnung über die Einführung eines Einfuhr- und Ausfuhr- 
zolltarifs des Generalgouvernements.

Von 4. September 1941.

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Priasses des Führers vom 12.Okto- 
ber 1959 (Reichsgesetzbl. I S. 2o77) verordne ici:

§ 1.(1) An die Stelle des in § 5 Abs. 1 der Zollverordnung von 
17» November 1959 (VB1GG. S. 92) genannten polnischen Einfuhr- . 
zolltarifs tritt der Einfuhrzolltarif des Generalgouvernements.
(2) An die Stelle des im § 6 Abs. 1 der Zollverordnung vom 17.No
vember 1959 genannten polnischen Ausfuhrzolltarifs tritt der Aus- 
fuhrzolltarif des Generalgouvernements.
§ 2. Der Wortlaut des Einfuhr- und Ausfuhrzolltarif s des General- 
gouvernements wird in deutscher Sprache im Handbuch für den Zoll- 
verkehr mit dem Generalgouvernement vcroffentlicht. Der Tat des 
Inkrafttretens des Einfuhr- und Ausfuhrzolltarifs des Genoralgou- 
vernemonts wird durch Anordnung der Regierung des Generalgouver
nements (Haupt.abteilung Finanzen) bestimmt.
§ 5r Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Einfuhr*- und Ausfuhr- 
zolltarifs des Generalgouvernements treten ausser Kraft:

1. die Zolltarifliste I (VB1GG. 1949 S. Io6 ff.),
2. die Einfuhrzollfreiliste I (VB1GG. 1959 S. 147),
3. die Sechste Durchführungsverordnung zur Zollv xordnung vom 

17. November 1959 über Zollermassigungen und Zollbofrei- 
ungen vom 21. Februar 194o (VB1GG. II S. 155),

4. die Erste Anordnung über Zollermassigungen für WareH aus 
ehemals polnischen. Gebieten vom 29. April 194o (VB1GG. II
S. 295),

5. die Erste Anordnung über Zollermassigungen für Waren aus 
ehemals polnischen Gebieten vom 29. April 194o (VB1GG.II 
S. 296),

6. die Zweite Anordnung über Zollermassigungen für Waren aus 
ehemals polnischen Gebieten vom 16. Dezember 194o (VB1GG. 
II S. 584).

Ek.

vorausbezah.lt
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Gewerbliche Betriebszahlung 1941

Der Leiter des'Statistischen Antes teilt in der Angelegenheit 
organzend mit:
Auf Grund von § 2 Abs. 1 der Verordnung vom 3. Oktober 1941 uber 
die Durchführung einer Gewerblichen Betriebszâhlung im General- 
gouvernement ordne ich in Erganzung meines Runderlasses. vom 4.Ok
tober 1941 - Akt.Z. G 1/41 - fur die Durchführung der Gewerbli
chen Betriebszâhlung an, dass folgende Bestimmungen unbedingt zu 
beachten sind.

1. Rüstungsbetriebe, Betriebe der Wehrmacht usw.
Gemass den mit den in Frage kommenden Dienststellen getrof- 
fenen Vereinbarungen sind Rüstungsbetriebe sowie kriegswich- 
tige C-Betriebe von den Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
nicht zu erfassen; die Zahlung wird fur diese Betriebe von 
Krakau aus unmittelbar durchgeführt. Die Betriebe sind von 
dieser Regelung verstandigtEbenso werden von den Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen die Betriebe der Wehrmacht, des 
Reichsarbeitsdienstes, der SS und Polizei; r Oetbahn.und 
der Deutschen Post Osten nicht erfasst, lllng ■ . n sind die 
auf Grundstücken der Ostbahn und der Deutschen Post Osten 
befindlichen Privatbetriebe (Bahnhofswirtschaften, Verkaufs- 
stânde u.".) zu zahlen. Die Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
reichen dem Statistischen Amt bei der Ablieferung des' Zahl- 
materials ein Verzeichnis ein Verzeichnis der von Ihnen 
nicht erfassten Betriebe ein.

■2• Zahlung in den jtidischen Wohnbezirken /
In den jüdischen Wohnbezirken wird die Zàhlung in der Re
gel von den jtidischen Gemeinden (Judenrat) unter selbstver- 
standlicher Aufsicht der mit der Zahlung betrauten Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen durchzuführen sein. Wegen der Ab- 
grenzung der Zahlbezirre sowie der unbedingt notwendigen 
Unterweisung und Anleitung dor mit der Zahlung zu betrau- 
enden Juden ist seitens der Stadt- und Gemeindeverwaltungen, 
soweit noch nicht geschehen, das Notwendige sofort zu ver— 
anlassen.

3. Vollstandigkeit der Betriebsverzeichnisee
Each einer Vereinbarung mit der Hauptabtei.ru.g z.rbeit in 

der Regierung des Generalgouvernements stehen den Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen die bei den Arbeitsamtern geführ- 
ten Karteien der Gewerbeaufsichtsbeanten zum Vergleich mit 
den aufgestellten Betriebsverzeichnissen zur Verfügung.Die- 
se Arbeit muss allerdings bei den Arbeitsamtern durchge- 
führt werden, da diese die Karteien nicht abgeben kdnnen.

4. Erlauterungen zur Ausfullung des Gewerbebogens.
a) Unter Abschnitt A Ziffer 2 ist für Personen, die die 

Staatsangehorigkeit in der ehemaligen Republik Polen be 
sassen, einzutragen: "ehemals polnisch”.

b) Unter Abschnitt F sind Teilbetriebe nur dann als Hand- 
werkliche Nebenbetriebe mit "HN” zu bezeichnen, wenn in 
ihnen auch Kundenauftrage ausgeführt werden. Bei Sage- 
werken konnten z.B. auch Getreidemühlen als "HN'f-Betrie 
be vorkommen. Falls Kundenauftrage in diesen Teilbe- 
trieben nicht ausgeführt werden, stellen sie lediglich 
Hilfsbetriebe dar, deren Personal gemass der Vorbemer- 
kung zu Abschnitt F Absatz 2 mit dem der "Verwaltungs- 
und Hilfsbetriebe" zusanmengefa./st vorzutragen ist.

Aug.Zertigiing der Gewerbebogen.
Im Hinblick auf die Beschaffenheit des Papiers empfiehlt 
es sich, die Gewerbebogen mit Schwarzem Bleistift, gege- 
benenfalls mit Kopierstift, nicht aber mit Tinte, auszu- 
füllen.

6• Klarung von Zweifelsfragen.
Sollten Zweifel uber die Art der AusfUhrung Oder den Urn
fang der Erhebung auftauchen, deren Kllirung den Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen nicht ohne weiteres moglich ist, sind 
diese Fragen kurz dem Statistischen Ant mitzuteilen. So- 
forn die zu treffende Entscheidung allgemein wichtig er- 
scheint, wird diese dann auch alien mderen Stadt- und Ge- 
neindeverwaltungen in einem weiteren Rundschreiben zur 
Kenntnis gebracht.
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Verdunkeln? - Ja, Liber 'richtig!

Klagen der Folizeibehorden lasser deutlich erkennen, dass 
die angeardnete Verdunkelung nicht vorschriftsmassig ein- 
gehalten wird. Es besteht daher bei Beginn der kürzeren 
Tags und langeren Nâchte Veranlassung, auch an dieser Stelle 
erneut auf die strikte Einhaltung der nach wie-vor auch fur 
das Generaïgouvernement noch unverandert gültigen Luftschutz- 
und Verdunkelungsvorschriften hinzuweisen. Disse Vorschriften 
haben durohaus noch Gültigkeit-
Die Verdunkelungspflicht beginnt mit Sonnenuntergang und 
endigt erst bei Sonnenaufgang des nachsten Tages. Die Kra- 
kauer Zeitung hat os soit einigen Tagen in dankenswerter Weise 
übernommen, taglich die Verdunkelungszeiten an deutlich sicht- 
barer Stelle zu vèrmerken. Darauf bitte ich besonders zu ach- 
ten, damât in Zukunft Beginn und Ende der Verdunkelung einheit- 
lich und piinktlich durchgeführt wird.
Bei der■Verdunkelung 1st besondere Aufmerksamkeit darauf zu 
verwenden, dass kein Dichtstrahl nach aussen dringt. Es muss 
also jeder Betrieb, jedes Geschaft, jede Gaststâtte, jeder 
Wohnungsinliaber usw, darauf achten, dass seine Raume ordnungs- 
geraass und vollstandig verdunkelt sind ; d.h, es miissen sâmt- 
liche Lichtaustrittsoffnungen in alien Raumen verdunkelt sein, 
w bei insbesondere Dachfenster, Chettdacher Oder Fenster v.on«
Nebenraumen und auch Raume an HintufSfen nicht vergessen war
den durfen. Boi Geschaftslokalen, Betrieben, Gaststatten, Kinos 
uswo sind die Ein- und Ausgange mit sogenonnten Lichtschleu- 
sen zu verschen, urn einen Lichtausfall ins Freie zu verhindern. 
Die Trcpponhaeser müssen mit abgedunkelter Beleuchtung ausge- 
stattet worden, Garnit Unfalle auf den Treppen vermieden werden. 
Fur lie Durchführùng der Verdunkelung in den Treppenhausern 
sind die Hau.s verwait ar und Hausmeister verantwortlich. Bei evtl. 
Straffestsctzung wegen schlechter oder Nichtverdunkelung wer
den diese zur Zahlung der Strafe herangezogen.

bleiben noch weiterhin bestehen. Jedooh muse die verbotene 
und unter Strafe gestellte Privatbeleuchtung der Strasse 
von den Hausfenstern nus nunmehr aufhdren. Die Verdunkelungs- 
vorschriften dürften zur Genüge bekannt sein. In Zukunft 
werden die zustandigen Stellen jeden Verstoss gegen die Ver- 
dunkelungsvorschriften empfindlich bestrafen.

Quitter

Der Verkehr mit Grund stricken

Naoh einer Bekanntmachung des Leiters der Hauptabteilung 
Innere Verwaltung ist die erste Durohführungsverschrift 
zur Verordnung vom 27. Màrz 194o über den Verkehr mit Grund- 
atücken in Generaïgouvernement ven 28. Mhrz 194* nit Ablauf 
des 11. Mai 1941 ausscr Kraft getreten.

Elektrizitatswerke AG., Kielce

Im Geschaftsjahr 194* hatte die Elektrizit&tswerke-AG. in 
Kielce (Grundkapital 3 Millionen Zloty) einon Verlust ven 
155 267,e6 Zloty. Die Betriebseinnahmen erscheinen in der 
Gewinn- und Verlustrochnung mit 1 633 4o7,31 Zloty.

Rplnische Spiritusvereinigung

Die Polnischc Spiritusvereinigung GmbH., deren Anlagekapital 
1 o76 4eo Zloty betr&gt, hatte im an 3o. September 194® ab- 
geschlossenen 16. Geschaftsjahr einen Verlust ven 99 7oo,o5 
Zloty.

Ek.

Die fur die Stras senbeleuchtung getroffenen Erleichterungen






